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Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Arten 

Artname Schutzstatus Gefährdungsstatus nach  

RL D/ 

 Gefährdungsstatus nach  

RL BB/ Bestand BB 

Feldlerche europäische Vogelart gemäß Art. 1 
Vogelschutzrichtlinie 

3 / 3 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung der Biologie und Verbreitung in Brandenburg: 

Die Feldlerche ist eine Art des Offenlandes welche i. A. trockene bis wechselfeuchte Standorte 
besiedelt. Daneben können aber auch feuchte und sogar nasse Flächen besiedelt werden, wenn 
diese mit trockeneren Arealen durchsetzt sind (BAUER et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). Die 
bevorzugten Habitate liegen auf jungen Ackerbrachen und Ackerflächen mit Gemüse-, Hafer-, Klee-
, Leguminosen-, Hackfrucht- und Sommergetreideanbau (KÖNIG & SANTORA 2011). Auch 
Grünlandgebiete und Heiden sowie Bergbaufolgelandschaften und größere Waldlichtungen werden 
gern besiedelt. Wichtiges Habitatkriterium für die Feldlerche ist eine niedrige und lückige 
Krautschicht, eine Gehölzarmut sowie eine gewisse Mindestgröße der besiedelten Flächen. Die 
Brutzeit der Feldlerche erstreckt sich über einen vergleichsweise langen Zeitraum von etwa Mitte 
März bis Mitte August. Die Feldlerche brütet i. d. R. im April/Mai und hat gelegentlich noch eine 
Zweitbrut im Juni/Juli (KÜHNERT & BANGERT 2010). Das Nest wird am Boden angelegt, wobei 
das Nest nie direkt angeflogen wird, sondern in einem gewissen Abstand und der restliche Weg 
versteckt am Boden zurückgelegt wird (ebd.). 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen                                              ☐ potenziell vorkommend 

Ein Feldlerchenrevier wurde innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches auf der Fläche des 
Intensivgrasslandes erfasst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Feldlerche als 
Bodenbrüter auch Nester innerhalb des Geltungsbereiches anlegen. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

VAFB 1 
VAFB 2 

Bauzeitenregelung 
Zeit- und Kontrollregelung für Beweidung und/oder Mäharbeiten 

VAFB 3 
VAFB5 

Sicherung der Habitatqualität 
Umweltbaubegleitung 

ACEF1 Schaffung von Brutplätzen und Nahrungshabitate für die Feldlerche 
 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten): 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen 

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das 

Risiko der Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das 

Risiko der Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant 
an 

Im Zuge der Baufeldfreimachung besteht prinzipiell die Gefahr der Tötung oder Verletzung von 

Individuen. Durch die Maßnahme VAFB1 kann eine Tötung oder Verletzung von Individuen aber 

wirksam verhindert werden. Unterhaltungsarbeiten (Beweidung, Flächenmahd, Anlagenwartung) 
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stellen während des Betriebs der Anlage seltene, diskontinuierliche und geringfügige Störfaktoren 

dar. Durch die Beachtung der Maßnahme VAFB2 kann eine erhebliche Beeinträchtigung 

ausgeschlossen werden. 

Der Verbotstatbestand der Tötung ist nicht erfüllt.  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatschG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 

Die während der Baumaßnahmen auftretenden akustischen Emissionen, optischen Störreize und 

Erschütterungen führen zu erheblichen Störungen. Die Vergrämung brütender Alttiere bzw. der 

Verlust von Gelegen durch den Baustellenbetrieb kann durch die Vermeidungsmaßnahme VAFB 1 

ausgeschlossen werden.  

Betriebsbedingte Störungen von Tieren während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten können 

nicht ausgeschlossen werden, da Brutansiedlungen von Bodenbrütern auch in der Umgebung der 

technischen Betriebsfläche der PV-Anlage möglich sind. Unterhaltungsarbeiten (Flächenmahd, 

Anlagenwartung) stellen in diesem Zusammenhang jedoch seltene, diskontinuierliche und 

geringfügige Störfaktoren dar. Durch die Beachtung der Maßnahme VAFB 2 kann eine erhebliche 

Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. 

Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung ist nicht erfüllt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i.V.m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i.V.m. 
Absatz 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten): 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten sind nicht auszuschließen 

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des 

Verbotstatbestandes zu vermeiden 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. im 

Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang 
nicht gewahrt 

Im Zuge der Baufeldräumung kann es zu einer Zerstörung von Niststätten der Feldlerche kommen. 

Anlagebedingt gehen dauerhaft potenzielle Bruthabitate der Feldlerche verloren. Geplant ist durch 

die Maßnahme ACEF1 Ersatzlebensräume zu schaffen. Somit kann davon ausgegangen werden, 

dass die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. 

Durch die Maßnahme VAFB3 wird die Wiederansiedlung der Feldlerche unterstützt. 

Während des Betriebs der PV-Anlage stellen Unterhaltungsarbeiten, insbesondere Flächenmahd, 

einen Risikofaktor dar. Durch die Beachtung der Maßnahme VAFB2 kann eine erhebliche 

Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. 

Unter Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen kann davon ausgegangen werden, dass die 

ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang gewahrt bleibt. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
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Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs.5 BNatSchG 

☐ treffen zu  (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒ treffen nicht zu  (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 


